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Erhaltungsziele (VORLÄUFIG) 

 

FFH-
Nr. 012 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 
Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe 
Teilgebiet NSG Ahlhorner Fischteiche (LK OL) 

zuständige UNB 
LK Oldenburg  
LK Cloppenburg (nur 
für Tierarten) 
 

Erhaltungsziele 

Alle Flächengrößen und Qualitäten gelten als Mindeststandards. Aus ökologischer Sicht sollen, wenn 
möglich Paramater der besseren Qualität etabliert werden und jeweils Flächenvergrößerungen ange-
strebt werden. Bereits bestehende EHG A sind möglichst immer anzustreben, um einer ökologischen 
Verschlechterung entgegenzuwirken. 
 
9190 
Erhaltungsziele  
„Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche“ als naturnahe strukturreiche Bestände 
auf sandigen bis frischlehmigen basenarmen Böden mit natürlichem Relief und intak-ter Bodenstruk-
tur. Die Bestände umfassen die natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen 
in mosaikartiger Struktur und mit ausreichendem Flächenanteil. Die Baumschicht wird von Stiel-Eiche 
(Quercus robur) dominiert und kann mit wenigen Exemplaren mit Wald-Kiefer (pinus syl-vestris) be-
standen sein, die aus einer Naturverjüngung in frühen Sukzessionsstadien resultieren. In der Kraut-
schicht kommen insbesondere die standorttypischen charakteristischen Pflanzenar-ten wie Schatten-
blümchen (Maianthemum bifolium), Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa), Adlerfarn (Pteridium 
aquilinum), Europäischer Siebenstern (Trientalis europaea), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und 
Pfeifengras (Molinia caerulea) vor. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen 
Populationen vor. Für die Erhaltung und Entwicklung eines typischen und vielfältigen Tierartenspekt-
rums ist ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Altholz mit Höhlenbäumen und sonstigen Habitat-
bäumen sowie von starkem, liegendem und stehen-dem Totholz vorhanden. 
 
Erhalt von EHG B auf 0,47 ha. 
 
Wiederherstellungsziele aufgrund Verschlechterungsverbot (Flächengröße, Erhaltungsgrad) 
Die Aktualisierungskartierung ergab eine Einstufung in den EHG C. Nach Vergleich mit dem Gelän-
debogen aus der Basiserfassung (hier: Einstufung des Polygons als EHG A) ist ledigliche eine Ver-
änderung der Methodik zu erkennen. Eine tatsächliche Verschlechterung im Rahmen des Verschlech-
terungsverbots ist nicht vorhanden.  
 
Wiederherstellungsziele aufgrund Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netz-
zusammenhang 
 
 
Bachneunauge 
Erhaltungsziele  
Erhalt und Förderung vom Bachneunauge (Lampetra planeri) als stabile, langfristig sich selbst erhal-
tende Population, insbesondere durch den Erhalt, die Förderung und Entwicklung der natürlichen art-
typischen Lebensräume in ausreichender Größe und Vernetzung sowie entsprechender Störungs- 
und Konkurrenzarmut. Dazu zählen insbesondere naturnahe Fließgewässer mit guter physiochemi-
scher Wasserqualität und mit durchströmten Kiesbänken zur Nutzung als Laichareal und Feinsedi-
mentbänken als Larvalhabitat. 
 
Erhalt EHG C. 
Erhalt und Förderung des Fließgewässers auf ca. 1,1 km als Habitat für Bachneunauge. 
 



2 

FFH-
Nr. 012 

FFH-Name, ggf. Teilgebiet 
Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe 
Teilgebiet NSG Ahlhorner Fischteiche (LK OL) 

zuständige UNB 
LK Oldenburg  
LK Cloppenburg (nur 
für Tierarten) 
 

Erhaltungsziele 

Wiederherstellungsziele aufgrund Verschlechterungsverbot (Flächengröße, Erhaltungsgrad) 
 
Wiederherstellungsziele aufgrund Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netz-
zusammenhang 
 
 
Fischotter 
Erhaltungsziele  
Fischotter (Lutra lutra) als stabile, langfristig sich selbst erhaltende Population, auch durch den Erhalt, 
Förderung und Entwicklung der natürlichen arttypischen störungsarmen oder -freien Lebensräume in 
ausreichender Größe und Vernetzung. Dazu zählen insbesondere strukturreiche, von einer natürli-
chen Dynamik geprägten Gewässerlebensräume hoher Gewässergüte mit allen naturnahen ausge-
dehnten uferbegleitenden Vegetationsgesellschaften einschließlich gefahrlosen Wandermöglichkeiten 
und hohem Nahrungsreichtum sowie ein hohes Angebot an Schlaf- und Ruheplätzen. 
 
Erhalt EHG B. 
Erhalt und Förderung des NSG Ahlhorner Fischteiche auf 479 ha und Schaffung der longitudinalen 
Durchgängigkeit an 5 Punkten außerhalb des NSG entlang der Fließgewässer. 
 
Wiederherstellungsziele aufgrund Verschlechterungsverbot (Flächengröße, Erhaltungsgrad) 
 
Wiederherstellungsziele aufgrund Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netz-
zusammenhang 
 

 


